
IM KRONPRINZENPALAIS WURDE AM 31. AUGUST 1990 DER 

VERTRAG ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

UND DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

ÜBER DIE HERSTELLUNG DER EINHEIT DEUTSCHLANDS 

UNTERZEICHNET. 

 

AUF DIESER GRUNDLAGE HAT DAS DEUTSCHE VOLK 

IN FREIER SELBSTBESTIMMUNG AM 5. OKTOBER 1990 

DIE EINHEIT DEUTSCHLANDS 

IN FRIEDEN UND FREIHEIT VOLLENDET. 

 
31. AUGUST 2010 


